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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1961

Norm

StPO §397 Abs1

Rechtssatz

Nach Rückziehung der Nichtigkeitsbeschwerde bei Aufrechterhaltung der Berufung ist, wenn die Strafe einstweilen

angetreten wird, die weitere Haft als Strafhaft zu behandeln.
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